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1. Einleitung 

Der Umweltschutz ist ein wichtiges Ziel der Wiener Stadtverwaltung. Dazu zählen die Verringerung des 

Ressourcenverbrauchs (z. B. Energie), die Vermeidung umweltbelastender Stoffe, die Vermeidung von Abfällen, 

die ökologisch zweckmäßige Behandlung nicht vermeidbarer Abfälle sowie die Verminderung der Lärm- und 

Schadstoffbelastung. 

Die ÖkoKauf Wien-Kriterienkataloge der Arbeitsgruppen Hoch- und Innenausbau sind unter der Bezeichnung 

„ÖkoBau Kriterien“ mit den öffentlichen Beschaffungssystemen von Vorarlberg, Niederösterreich und dem Bund 

(naBe) harmonisiert. Bauprodukte, die die „ÖkoBau Kriterien“ erfüllen, entsprechen auch den Systemen von 

„klima aktiv“ und „wohngesund“. 

Die in den ÖkoKauf Wien-Kriterienkatalogen angeführten Mindestanforderungen sind zwingend einzuhalten. 

Der Nachweis für die Erfüllung der Mindestanforderungen kann auch durch Kennzeichnung „Entspricht ÖkoKauf 

Wien“ in einer allgemein zugänglichen Datenbank, wie z. B. baubook.at, geführt werden, sofern dort die 

erforderlichen Unterlagen vorliegen und den Auftraggeber*innen auf Anfrage zur Verfügung stehen. 

Dieser Kriterienkatalog gilt für zum Verleimen von Holz eingesetzte Leime, zum Beispiel für die Zapfen-, Dübel- 

oder Fugenverleimungen. Der Kriterienkatalog gilt nicht für Klebstoffe für die Verlegung von Holzböden. Diese 

Klebstoffe fallen in den Geltungsbereich des Kriterienkatalogs „Verlegewerkstoffe“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mindestanforderungen an die  

 Leistung in der Leistungs-     

 beschreibung 

In die Leistungsbeschreibung sind folgende Mindestanforderungen an die Leistung jedenfalls aufzunehmen: 
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2.1. Kriterienübersicht 

Folgende Kriterien gelten für alle Produkte: 

• ÖkoBau Kriterium 2. 2. 1. Grenzwerte für kanzerogene, mutagene, reproduktionstoxische Einsatzstoffe 

(KMR-Stoffe) 

• ÖkoBau Kriterium 2. 2. 8. Grenzwerte für flüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe 

• ÖkoBau Kriterium 2. 2. 11. Verbot von SVHC (Substance of Very High Concern) 

• ÖkoBau Kriterium 2. 2. 12. Verbot von akut toxischen Stoffen 

• ÖkoBau Kriterium 2. 4. 3. Grenzwert für halogenorganische Verbindungen bei Bodenbelagsarbeiten, 

Verlegewerkstoffen und Klebstoffen 

• ÖkoBau Kriterium 2. 6. 1. Grenzwerte für Biozide 

• ÖkoBau Kriterium 2. 6. 2. Grenzwert für freien Formaldehyd 

2.2. Kriterienliste 

2.2.1 ÖKOBAU KRITERIUM 2. 2. 1. GRENZWERTE FÜR KANZEROGENE, MUTAGENE, REPRODUKTIONSTOXISCHE 

EINSATZSTOFFE (KMR-STOFFE) 

Mindestanforderung: 

Stoffe, die als kanzerogen, mutagen oder reproduktionstoxisch nach CLP-Verordnung 1272/2008 eingestuft sind 

(siehe Tabelle), dürfen in Chemikalien und in Erzeugnissen zu maximal folgenden Gewichtsprozenten enthalten 

sein: 

CLP-Verordnung 1272/2008 (Anhang I)  Gewichts-% 

Karzinogenität 

 

Kategorie 1A,1B 

Kategorie 2 

H350, H350i 

H351 

≤ 0,1 

≤ 1 

Keimzellmutagenität 
Kategorie 1A,1B 

Kategorie 2 

H340 

H341 

≤ 0,1 

≤ 1 

Reproduktionstoxizität 
Kategorie 1A,1B 

Kategorie 2 
H360                       H361 

≤ 0,1 

≤ 1 

Reproduktionstoxizität 
auf oder über die  

Laktation 
H362 ≤ 1 

 

Ausgenommen ist Titandioxid (CAS 13463-67-7), wenn das Produkt als flüssiges Gemisch oder als Erzeugnis in 

Verkehr gebracht wird, da sich die Einstufung von Titandioxid nur auf einatembare Stäube (pulverförmig) 

bezieht.  

Nachweis: 

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestätigung der Hersteller*innen 

http://www.baubook.at/m/PHP/Kat.php?SKK=2206.27921.27937.27943.31805&ST=35&rg=K&SW=16&oegpk2=n
http://www.baubook.at/m/PHP/Kat.php?SKK=2206.27921.27937.27943.31805&ST=35&rg=K&SW=16&oegpk2=n
http://www.baubook.at/m/PHP/Kat.php?SKK=2206.27921.27937.27943.27951&ST=35&rg=K&SW=16&oegpk2=n
http://www.baubook.at/m/PHP/Kat.php?SKK=2206.27921.27937.27943.28179&ST=35&rg=K&SW=16&oegpk2=n
http://www.baubook.at/m/PHP/Kat.php?SKK=2206.27921.27937.27943.28180&ST=35&rg=K&SW=16&oegpk2=n
https://www.baubook.at/m/PHP/Kat.php?SKK=2206.27921.27937.27958.27961&SW=16&oegpk2=n&ST=35
https://www.baubook.at/m/PHP/Kat.php?SKK=2206.27921.27937.27958.27961&SW=16&oegpk2=n&ST=35
http://www.baubook.at/m/PHP/Kat.php?SKK=2206.27921.27937.27979.34215&ST=35&rg=K&SW=16&oegpk2=n
http://www.baubook.at/m/PHP/Kat.php?SKK=2206.27921.27937.27979.27981&ST=35&rg=K&SW=16&oegpk2=n
http://www.baubook.at/m/PHP/Kat.php?SKK=2206.27921.27937.27943.31805&ST=35&rg=K&SW=16&oegpk2=n
http://www.baubook.at/m/PHP/Kat.php?SKK=2206.27921.27937.27943.31805&ST=35&rg=K&SW=16&oegpk2=n
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Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfüllen diese Anforderungen 

jedenfalls: 

• natureplus-Qualitätszeichen 

• Österreichisches Umweltzeichen 

• Blauer Engel 

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geführt 

werden. 

Erläuterung: 

KMR-Stoffe sind gemäß CLP-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) folgendermaßen definiert: 

• Als krebserzeugend (kanzerogen) gelten Stoffe und Gemische, die beim Einatmen, Verschlucken oder bei 

Hautresorption Krebs erregen oder die Krebshäufigkeit erhöhen können. 

• Erbgutverändernde (mutagene) Stoffe und Gemische können beim Einatmen, Verschlucken oder bei 

Hautresorption vererbbare genetische Schäden zur Folge haben oder ihre Häufigkeit erhöhen. 

• Stoffe und Gemische, die beim Einatmen, Verschlucken oder bei Hautresorption nicht vererbbare 

Schäden der Nachkommenschaft hervorrufen oder die Häufigkeit solcher Schäden erhöhen oder eine 

Beeinträchtigung der männlichen oder weiblichen Fortpflanzungsfunktionen oder -fähigkeit zur Folge 

haben können, werden als die Fortpflanzung beeinträchtigend (reproduktionstoxisch) eingestuft. 

• Je höher der Anteil an organischen Bestandteilen ist, desto mehr positive Eigenschaften gehen verloren. 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die 

Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP) 

2.2.2 ÖKOBAU KRITERIUM 2. 2. 8. GRENZWERTE FÜR FLÜCHTIGE AROMATISCHE KOHLENWASSERSTOFFE 

Mindestanforderung: 

Die Produkte dürfen max. 1 Gewichtsprozent an flüchtigen aromatischen Kohlenwasserstoffen enthalten. 

Nachweis: 

Bestätigung der Hersteller*innen.  

Für pulverförmige Gemische gilt das Kriterium jedenfalls als erfüllt. 

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geführt 

werden. 

Erläuterung: 

Als aromatische Kohlenwasserstoffe bezeichnet man die Abkömmlinge von Benzol. Flüchtige aromatische 

Kohlenwasserstoffe haben laut Definition der Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG) für VOC einen 

Anfangssiedepunkt von höchstens 250°C bei einem Standarddruck von 101,3 kPa. 

Aromaten wie Toluol, Ethylbenzol oder Xylole werden hauptsächlich in Nitro- und Kunstharzlacken als Verdünner 

eingesetzt. Auch bestimmte Dispersionskleber für Bodenbeläge können aromatische Lösemittel enthalten. 

Aromaten werden als besonders gesundheitsgefährdende flüchtige organische Verbindungen (VOC) 

eingeschätzt. 

http://www.baubook.info/oea
http://www.baubook.at/m/PHP/Kat.php?SKK=2206.27921.27937.27943.27951&ST=35&rg=K&SW=16&oegpk2=n
http://www.baubook.info/oea
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2.2.3 ÖKOBAU KRITERIUM 2. 2. 11. VERBOT VON SVHC 

Mindestanforderung: 

Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1907/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) 

identifiziert und in die Kandidatenliste (REACH, Anhang XIV) aufgenommen wurden, dürfen im verkaufsfertigen 

Endprodukt nicht enthalten sein. Verunreinigungen bis zu 0,1 Gewichtsprozent werden toleriert. 

Nachweis: 

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestätigung der Hersteller*innen 

 

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfüllen diese Anforderungen 

jedenfalls: 

• natureplus-Qualitätszeichen 

• Österreichisches Umweltzeichen 

• Blauer Engel 

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geführt 

werden. 

Erläuterung: 

SVHC (Substances of Very High Concern, dt. „besonders besorgniserregende Stoffe“) sind chemische 

Verbindungen, die laut dem europäischen Chemikalienrecht [REACH (EG/1907/2006]) schwerwiegende und oft 

irreversible Auswirkungen auf Mensch und Umwelt haben können. Ihre Verwendung ist prinzipiell unerwünscht. 

Langfristiges Ziel ist es, diese Stoffe gänzlich aus dem Umlauf in Europa auszuschleusen. 

SVHC sind alle Stoffe, die entweder bereits auf der Liste der zulassungspflichtigen Stoffe (lt. Anhang XIV der 

REACH-Verordnung) stehen, oder in die Liste der für eine Zulassung infrage kommenden Stoffe 

(„Kandidatenliste“) aufgenommen worden sind. 

Diese Stoffe wurden zumindest nach einem der folgenden Artikel der REACH-Verordnung klassifiziert: 

• 57a: als kanzerogen (Gefahrenklasse Kanzerogenität Kategorie 1A oder 1B nach CLP) 

• 57b: als mutagen (Gefahrenklasse Keimzellmutagenität Kategorie 1A oder 1B nach CLP) 

• 57c: als reproduktionstoxisch (Gefahrenklasse Reproduktionstoxizität der Kategorie 1A 

oder 1B nach CLP) 

• 57d: als persistent (schwer abbaubar), bioakkumulativ (im Organismus anreichernd) und toxisch (PBT) 

nach den Kriterien im Anhang XIII der REACH-Verordnung 

• 57e: als sehr persistent und sehr bioakkumulativ (vPvB) nach den Kriterien im Anhang XIII der REACH-

Verordnung 

• 57f: es liegt ein wissenschaftlicher Beweis für eine andere ernsthafte Wirkung auf die menschliche 

Gesundheit oder die Umwelt vor. Zum Beispiel: Neurotoxizität oder endokrine Disruptoren. 

Nicht jeder Stoff, der nach der CLP mit einer oder mehreren dieser Eigenschaften gekennzeichnet werden muss, 

ist automatisch ein SVHC.  

http://www.baubook.at/m/PHP/Kat.php?SKK=2206.27921.27937.27943.28179&ST=35&rg=K&SW=16&oegpk2=n
http://www.baubook.info/oea
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2.2.4 ÖKOBAU KRITERIUM 2. 2. 12. VERBOT VON AKUT TOXISCHEN STOFFEN 

Mindestanforderung: 

Es dürfen keine Stoffe enthalten sein, die nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) mit 

folgenden H-Sätzen gekennzeichnet werden müssen: 

CLP-Einstufung Gefahrenhinweis 

Akute Toxizität, Kategorie 1 

H300 (oral)                                              H310 

(dermal) 

H330 (inhalativ) 

Akute Toxizität, Kategorie 2 

H300 (oral)                                              H310 

(dermal) 

H330 (inhalativ) 

Akute Toxizität, Kategorie 3 

H301 (oral)                                              H311 

(dermal) 

H331 (inhalativ) 

 

Als Grenzwert werden Gehalte je Stoff bis zu 0,1 Gewichtsprozenten akzeptiert. 

Nachweis: 

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestätigung der Hersteller*innen 

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfüllen diese Anforderungen 

jedenfalls: 

• natureplus-Qualitätszeichen 

• Österreichisches Umweltzeichen 

• Blauer Engel 

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geführt 

werden. 

Erläuterung: 

Stoffe, die bei Verschlucken (oral), Einatmen (inhalativ) oder durch Resorption über die Haut (dermal) 

lebensgefährlich oder giftig sind, dürfen nicht zum Einsatz kommen. 

  

http://www.baubook.at/m/PHP/Kat.php?SKK=2206.27921.27937.27943.28180&ST=35&rg=K&SW=16&oegpk2=n
http://www.baubook.info/oea
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2.2.5 ÖKOBAU KRITERIUM 2. 4. 3. GRENZWERT FÜR HALOGENORGANISCHE VERBINDUNGEN BEI 

BODENBELAGSARBEITEN, VERLEGEWERKSTOFFEN UND KLEBSTOFFEN 

Mindestanforderung: 

Folgende Produkte dürfen max. 1 Gewichtsprozent halogenorganische Verbindungen enthalten: 

• elastische Bodenbeläge 

• textile Bodenbeläge 

• elastische Sockelleisten 

• Verlegewerkstoffe 

• Unterlagen und Rückenbeschichtungen 

Nachweis: 

Bestätigung der Hersteller*innen 

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfüllen diese Anforderungen 

jedenfalls: 

• natureplus-Qualitätszeichen 

• Österreichisches Umweltzeichen 

• Blauer Engel 

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geführt 

werden. 

Erläuterung: 

Aufgrund vielfältiger ökologischer Nachteile im Zuge des Produktionszyklus sowie bei der Entsorgung und beim 

Recycling sollen Produkte aus halogenorganischen Verbindungen vermieden werden. Ein diesbezügliches 

Positionspapier der Stadt Wien (insbesondere zum Thema PVC) befindet sich auf 

www.oekokauf.wien.at/ergebnisse.html.  

2.2.6 ÖKOBAU KRITERIUM 2. 6. 1. GRENZWERTE FÜR BIOZIDE 

Mindestanforderung: 

Biozide Wirkstoffe (in der Folge Biozide genannt) dürfen ausschließlich zur Topfkonservierung für Lagerung und 

Transport verwendet werden. Das gilt auch für Biozide in Vorprodukten. 

Allenfalls enthaltenes Formaldehyd und Formaldehydabspalter werden - mit Ausnahme von BNPD (Bronopol) - 

im Kriterium „Grenzwerte für Biozide“ nicht berücksichtigt. 

  

https://www.baubook.at/m/PHP/Kat.php?SKK=2206.27921.27937.27958.27961&SW=16&oegpk2=n&ST=35
https://www.baubook.at/m/PHP/Kat.php?SKK=2206.27921.27937.27958.27961&SW=16&oegpk2=n&ST=35
http://www.baubook.info/oea
https://www.wien.gv.at/umweltschutz/oekokauf/ergebnisse.html#papiere
http://www.baubook.at/m/PHP/Kat.php?SKK=2206.27921.27937.27979.34215&ST=35&rg=K&SW=16&oegpk2=n
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Die Konservierung des Produktes ist so zu dimensionieren, 

• dass die im Produkt enthaltene Menge jedes Biozids für sich den jeweils genannten Grenzwert 

unterschreitet, unabhängig davon, ob es dem Produkt zugesetzt oder durch den Einsatz von 

Vorprodukten (Bindemittel, Pigmentpasten, Dispergiermittel etc.) eingeschleppt wurde, 

und 

• dass die Summe von allen zugesetzten Bioziden und Bioziden aus Vorprodukten insgesamt den 

Grenzwert von 

–  400 ppm im Produkt 

nicht überschreitet. 

Folgende Wirkstoffe dürfen nur bis zu den angeführten höchstzulässigen Gehalten enthalten sein:  

• ≤ 15 ppm CIT 

• ≤ 15 ppm MIT 

• ≤ 15 ppm CIT / MIT im Verhältnis 3:1 

• ≤ 80 ppm IPBC 

• ≤ 200 ppm BNPD 

CIT = 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on (CAS 26172-55-4) 

MIT = 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (CAS 2682-20-4) 

CIT / MIT (CAS 55965-84-9)   

IPBC = 3-Jod-2-Propinyl-butylcarbamat (CAS 55406-53-6) 

BNPD = 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol, Bronopol (CAS 52-51-7) 

 

Nachweis: 

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestätigung der Hersteller*innen 

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfüllen diese Anforderungen 

jedenfalls: 

• natureplus-Qualitätszeichen (Richtlinien RL0600ff für Wandfarben und RL0700ff für 

Oberflächenbeschichtungen aus nachwachsenden Rohstoffen) 

• Österreichisches Umweltzeichen (Richtlinie UZ 01 „Lacke, Lasuren und Holzversiegelungslacke“ und 

Richtlinie UZ 17 „Wandfarben“) 

• Blauer Engel (Richtlinie RAL-UZ 102 „Emissionsarme Innenwandfarben“ und Richtlinie RAL 12a 

„Schadstoffarme Lacke“) 

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geführt 

werden. 

  

http://www.baubook.info/oea
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Erläuterung: 

Biozide sind zur Schädlingsbekämpfung eingesetzte Chemikalien. Biozide ist der Sammelbegriff für Herbizide 

(Mittel gegen Unkraut), Fungizide (Mittel gegen Pilze), Rodentizide (Mittel gegen Nagetiere) und Insektizide 

(Mittel gegen Insekten). Schadorganismen können tierische Lebewesen, Pflanzen oder Mikroorganismen 

einschließlich Pilze und Viren sein. Die Biozide umfassen eine große Palette von Wirkstoffen. Bei Beschichtungen 

werden vor allem fungizide Wirkstoffe (gegen Schimmelpilze) eingesetzt. 

Die Anwendung von Bioziden bringt meist ein gewisses Risiko mit sich, sowohl für die Anwender*innen, als auch 

für die durch behandelte Materialien exponierten Personen und die Umwelt. Vor der Verwendung eines Biozids 

sollte daher stets geprüft werden, ob der Einsatz wirklich erforderlich ist und ob das ausgewählte Produkt auch 

für diesen Verwendungszweck geeignet ist. Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Biozid-Produktes sind 

stets zu beachten und einzuhalten. 

Das Biozid-Produkte-Gesetz (BGBl. I Nr. 105/2013) betont ausdrücklich, dass der Einsatz von Biozid-Produkten 

auch durch eine Kombination physikalischer, biologischer, chemischer und sonstiger gebotener Maßnahmen auf 

ein vernünftiges und notwendiges Höchstmaß begrenzt werden soll. 

BGBl. I Nr. 105/2013 Bundesgesetz zur Durchführung der Biozidprodukteverordnung (Biozidproduktegesetz - 

BiozidprodukteG) 

2.2.7 ÖKOBAU KRITERIUM 2. 6. 2. GRENZWERT FÜR FREIEN FORMALDEHYD 

Mindestanforderung: 

Der Gehalt an freiem Formaldehyd darf 10 ppm (0,001 Gewichtsprozente) nicht überschreiten. 

Formaldehyddepotstoffe dürfen nur in solchen Mengen zugegeben werden, dass damit der Gesamtgehalt an 

freiem Formaldehyd von 10 ppm nicht überschritten wird. 

Nachweis: 

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Bestätigung der Hersteller*innen 

Produkte, die mit einem der folgenden Umweltzeichen ausgezeichnet sind, erfüllen diese Anforderungen 

jedenfalls: 

• natureplus-Qualitätszeichen (Richtlinien RL0600ff für Wandfarben und RL0700ff für 

Oberflächenbeschichtungen aus nachwachsenden Rohstoffen) 

• Österreichisches Umweltzeichen (Richtlinie UZ 01 „Lacke, Lasuren und Holzversiegelungslacke“ und 

Richtlinie UZ 17 „Wandfarben“) 

Der Nachweis kann auch durch entsprechende Kennzeichnung im baubook (www.baubook.info/oea) geführt 

werden. 

Erläuterung: 

Formaldehyd bzw. Formaldehyddepotstoffe, welche Formaldehyd langsam freisetzen, werden als 

Konservierungsmittel unter anderem in Dispersionsanstrichen und -klebern eingesetzt. Formaldehyd ist ein 

starkes Allergen und wird von der WHO als krebserregend eingestuft. 

http://www.baubook.at/m/PHP/Kat.php?SKK=2206.27921.27937.27979.27981&ST=35&rg=K&SW=16&oegpk2=n
http://www.baubook.info/oea
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